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Die Sächsische Impfkommission (SIKO) 
beschloss auf ihrer 56 . Sitzung am  
11 . November 2020 folgende Aktualisie-
rungen:

Impfschemata bei der Grund-
immunisierung im Säuglingsalter
In ihren Empfehlungen 2020/2021 ver-
öffentlichte die Ständige Impfkommis-
sion beim Robert Koch-Institut (STIKO) 
eine Empfehlung zur Grundimmuni-
sierung gegen Diphtherie, Tetanus, 
 Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus 
influenzae Typ b und Hepatitis B im 
Säuglingsalter mit dem 6-fach-Impf-
stoff (DTaP-IPV-Hib-HepB) nach dem 
reduzierten 2+1-Impfschema (Epid . Bull . 
26/2020) . Nach dieser neuen STIKO-
Empfehlung sollen Säuglinge die 
Sechsfachimpfung zukünftig nach dem 
2+1-Schema erhalten, das Impfungen 
im Alter von zwei, vier und elf Monaten 
vorsieht . Die bisherige zweite Impf-
stoffdosis im Alter von drei Monaten 
entfällt . Dadurch wird ein Impftermin 
in den ersten vier Lebensmonaten ein-
gespart . Nur Frühgeborene, die vor der 
vollendeten 37 . Schwangerschaftswo-
che (SSW) geboren sind, sollten weiter 
nach dem 3+1-Schema geimpft werden .
Die SIKO-Mitglieder kamen zum Dis-
kussionsergebnis, dass fachlich-wis-
senschaftlich das 3+1-Schema zu prä-
ferieren ist, aus folgenden Gründen: 

1 . Es ist zu hinterfragen, ob bei den  
in Deutschland vorliegenden 
Impfquoten (Pertussis bei Schul-
eingangsuntersuchung 2017:  

93,2 Prozent) eine Umstellung auf 
das 2+1-Impfschema gegenwärtig 
gerechtfertigt und sinnvoll ist . 
Besteht nicht die Gefahr, dass in 
vielen Fällen aus dem 2+1-Schema 
in der Praxis ein 2+0-Schema oder 
ein 1+1-Schema mit unzureichender 
Immunität wird? 

2 . Die Studienlage [1, 2, 3], auf die sich 
die STIKO bezieht, ist zumindest 
eingeschränkt, wenn nicht unzurei-
chend (Epid . Bull 26/2020, S . 12) .

3 . Die Vakzineeffizienz, sowohl beim 
Endpunkt Pertussis als auch bei 
Pertussis-bedingter Hospitalisie-
rung, war in den betrachteten 
Studien beim 2+1-Impfschema 
geringer als beim 3+1-Impfschema .

4 . Es konnten lediglich drei relativ 
kleine Studien (Zahl der Fälle: 528, 
70 und 63) zur Effektivität der 
Pertussis-Impfung mit zwei Impf -

 stoffdosen im Vergleich zu drei 
Impfstoffdosen in Betracht ge  zogen 
werden . Somit ist eine begrenzte 
Datenlage zu konstatieren .

5 . Das Verzerrungsrisiko wurde in 
allen drei Studien als „serious“ 
eingestuft .

6 . Die 95 Prozent-Konfidenzintervalle 
für die Vakzineeffizienz nach zwei 
und drei Impfstoffdosen überlapp-
ten in zwei Studien .

7 . Gemäß 4 . bis 6 . ist die Aussage-
kraft der herangezogenen Studien 
limitiert . Insofern darf bezweifelt 
werden, dass bei Reduzierung des 
Impfschemas bei Säuglingen im 
Alter von sechs bis elf beziehungs-

weise sechs bis zwölf Monaten 
lediglich mit drei zusätzlichen 
Pertussis-Fällen pro Jahr und mit 
einem zusätzlichen hospitalisierten 
Pertussis-Fall pro Jahr gerechnet 
werden muss .

8 . Das in der Begründung statistisch-
theoretisch als „gering“ einge-
stufte Risiko zusätzlicher Erkran-
kungen und Hospitalisierungen 
kann im Einzelfall in schweren 
Verläufen mit Komplikationen und 
zu einem geringeren Vertrauen in 
die Pertussis-Impfung resultieren . 
Hier sind die Erfahrungen der 
Praxis zu berücksichtigen .

9 . Der Anwendung des 2+1-Impfsche-
mas stehen in der Praxis zudem 
die fehlenden Zulassungen dieses 
Schemas bei dem 5-fach-Impfstoff 
Pentavac® und dem 3-fach-Impf-
stoff Infanrix® entgegen .

Somit plädiert die Sächsische Impf-
kommission bei der verfügbaren Da -
tenlage aus fachlichen Gründen bis auf 
Weiteres für die Beibehaltung des 
3+1-Impfschemas auch bei reifgebore-
nen Säuglingen .
Dagegen hat der GBA in der Schutzimp-
fungs-Richtlinie (SI-RL) vom 20 . August 
2020 (in Kraft getreten am 10 . Oktober 
2020) und damit zu den Abrechnungs-
modalitäten in der kassenärztlichen 
Praxis eine andere, das heißt der 
STIKO-Empfehlung entsprechende Ent-
scheidung getroffen, sodass bei An -
wendung des 3+1-Schemas bei reifge-
borenen Säuglingen berechtigt Fragen 

Mitteilungen der 
Sächsischen Impfkommission (SIKO)
Novellierung der Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission zur Durchführung von 
Schutzimpfungen im Freistaat Sachsen – Impfempfehlung E 1 – ab 1. Januar 2021:
Stellungnahme zur Grundimmunisierung mit 6- und 5-fach Impfstoffen im Säuglingsalter, 
Aktualisierungen bei Tollwut und Herpes zoster.
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